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BEGRONDUNG ZUM BEBAUUNGSl'LAN BLOCK 1

Die Auf2tellung dieBes Teilbebauungaplanes wurde not­
wendig, weil in diesem Bereich eine teilweise Neuord­
nung der Besltzverhältnlsss erfolgt, die dazu dient,
auf einem bebaubaren GrundatUck die Voraussetzungen
für eine Neubau-Sanierungamaßnahme zu schaffen, so­
wie fUr eine sinnvolle Entkernung und eine Moderni­
sierung des Bestandes.

1• VORBEMERKUNGEN

1• 1

Der Bebauungsplan "Block 1 11 besteht aUS~

a) den zeichner~8chen Festsetzungen (Plan)' und
b) den schriftlichen Festsetzungen

1 • 2

Der Geltungsbereich,dieaea Bebauungsplanes umfaßt
o einen Teil des nach § 5 3tBauFG Förmlich fest_

gelegten Sanierungsbereiches.
Förml. Festlegung durch den Gemeinderat am
21.5.1972,
durch das Regierungspräsidium Karlsruhe ge­
nehmigt am 20.7.1972.

1.3
Die Stadt Wiesloch besitzt einen genehmigten Flächen­
nutzungsplan y der am 1.5.1981 RechtsgUltlgkeit er_
langt hat. Die Inhalte des Flächennutzungsplanes sind
in einem Stadtentwicklungskonzept als Programmplan nie­
dergelegt und dienten der Rahmenplanung DAltetadt" ale
Planvorstufe. Insofern ist eine direkte Detaillierung
von Flächennutzungsplanung. Programmplan. Rahmenplanung
und Bebauungsplan gegeben.

..
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1.4
Der Beschluß zur Aufstellung Bebaulngsplänen im Be­

reich der Altstadt wurde vom Gemeirderat 19" ge­
faßt. Er steht im Zusammenhang mit dem Beschluß, eine
Altstadtsanierung durchzuführen und die damit notwen­
digen PlanungsBchritte einzuleiten.
Anlaß dazu waren die ständig sich verschlechternden
Verhältnisse in der Altstadt in Hinblick auf:

Bauzustand, Baudichte, Belicht~ng und Bssonnung,
Hyglene- und SanltärauBstattung, andere Nutzungs­
anforderungen für die Versorgu~g der inzwischen

gewachsenen Stadt Wieslooh, soziale Entmischung
der Bevölkerung, Probleme des fließenden und.
ruhenden Verkehrs.

Ein Hauptgrund für diese negativen 'rerä.n.derungen liegt

zum einen in der jahrzehntelangen 'l<lrnachUissigung der

G-ebäudeetruktur als 'Folge der wirts,~haftlichenZeit_

situationen, zum anderen im Abfließen der dann später

vorhandenen Investitionskraft in di,~ neu erschlossenen
•

Wohnrandgebiete.

Der Aufstellungsbeschluß rUr Block 1 erfolgte sm

29.4.1981.

1.5
Die Voraussetzungen zur Aufstellung dieses Bebauungs­
planes sind:

o Die Bestandsaufnahme als Grotanalyse zur
Altstadtsanierung seit 1965

o die BestahdsauflLahme für den 1. Fllrml1ch
festgelegten Be,"eich 1971

o Rahmenplanungen seit 1975
(s. Dokumentation: Rahmenplan Teil 1 u.2)

o Nachschreibungen der Rahmenpl_Ulungen ,1981 •

1.6
Erörterungen nach §§ 8 und 9 StBauFG wurden während der
Bearbeitungszeit durchgeführt.

1.7
Im 'Bereicb "Altstadt" gi.bt eB fUr dif, 'Blöcke 2, 6 und "

4 rechtsgtlltige Bebauuni:sp1äne.
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;2. 1mSTAND

2.1 rage und Bedeutung

Das Planungagebiet liegt im mittelalterlichen Kern der
Stadt. Durch große Zeratörungen Ende des 1B. Jahr­
hunderts iat heute - bis auf Reste ler Stadtmauer und
einige 'l'Urme - jedoch nur noch wenig von der mittel­
alterlichen Substanz erhalten gebli~ben.

Heute gehört dieser Teil gerade in Bezug auf das Ge­
schäftsleben zu den lebendigsten Bel:'siehen.
Gleichzeitig sind hier die Sanierun ~8probleme sehr

vielfältig und intensiv. Aue diesen GrUnden wurde dae
Planungegebiet im Sinne d aB § 5 StF luFG in dem ersten

Sanierungsabschnitt aufge~ommen.

2.2 Oberflächenbe8chaffe~heltund Jntergrund-
verhältnis:le

Das Gebiet liegt- au::!; eine!' nach SUd m hin kontinuier­
lich abfallenClen Kaikterr'laee. AufS:und verschiedener

SiedlungsepocheL besteht ,ler Unterg:unCi sowohl aus al­

tem Siedlungsscl,utt alB a1:ch aue ge IIlchsenem Boden.

2.3 Bepflanzun·

Das Plangebiet st heute ,0 weit Ub ~rb'lut. daB keine
Bepflanzung vorl~nden ist.

Zusammenhä,ngenCl,· GrUnfläc:len sind n Ir im AnschluB an

C1en Geltungaber,.ich anzut·effen. zw _schen Stadtmauer

und Ringstraße. Sie beste:lt zum grl::i lten Teil aus Pri­

vatgärten. Am LPimbach an lang verl,uft ein tlffentli_
eher begrUnter }'uSweg. Wa _tera priv, .te Anpflanzungen

finden sich im nördlichen Teil der .•ltstadt

{SchloDweg, Schloßbere1ch:'.

2.4 Besitzverhältnisse
Die Grundstüeksstruktur z~igt

rung mit zum Teil ungünstjgsn
und zum Teil geringen Grtlten.

••

eine ftarke Parzellie­

GrundE tuckszusehni tten

•
"
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2.5 Baubestand, Art \Ind Maß der Nutzung
Die durchschnittliche Grundflächenzahl (GRZ) liegt
als Blockdurchscnnittuzahl bei 0",5,8 und' die Ge.choß'"

flächenzahl (GFZ) bei 1...2.4. Maximale Diehten g1bt es

an mehreren Stellen. ]11e88 gehen oft bis Z'\l. ~"~~ {GRZ}

und ~Jfl? (GFZ).

2.6 Zustand der Gebäude
Ein Drittel des Blockes besteht aUB einem Neubau mit
Parkdeck. Die übrigen Häuser sind in den 60-er Jahren
entstanden und zum Teil zu modernisieren. Im Mittelbe­
reich des Blockes sollten zwei Gebäude aUB atädtebauli-

.
ehen GrUndEm abgerissen werden, um dort eine neu zu

gestaltende Wohnbebauung zu ermöglichen•..

2.7 Verkehrs- und E)rschl1eßungse1nricbtungen

Die Erschließung des Gebietes 1st durch das Straßen­
netz gewährleistet.

'.
2.8 Versorgungs- und Enteorgungseinricbtungen
sind vorhanden, mUS sen aber teilweise erneuert bzw.
ergänzt werden. Insbesondere dl~ Freileitungen von
Strom und Telefon sollten im Zuge der Altstadt-Er­
neuerung verkabel t 'Wer~en.

2.9 Bestand auSerhalb dee Geltungsbereiche. dee
Eebauungsplanee.

Für die Altstadt beetent eine PRhmenplanung, die die
übergeordneten städtischen Belange oeinhaltet und mit
den Inhalten des jeweiligen TeilbebBuungsplanss abge-
etimmt ist. '.

-r.;.
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3.1 Art der Festlegung

Da die heutigen Besitzverhältnisse sowie die teilweise

noch nicht durchgeführte Bodenordnung keine Festlegung
des Maßes der Nutzung durch GRZ und GFZ erlauben, sind

die Festlegungen entweder auf die heutigen Grundstücks­
grenzen bzw. auf die zulässigen Baugrenzen von Gebäude­
einheiten bezogen. Dies wurde mit der Ausweisung der

absoluten qm Grund- und Geschoßfläche, sowie der An­
zahl der GeschaBe vorgenommen.

Diese Festle~~ngsart soll verhindern, daß die noch

nicht absehbare Neuordnung der Grundstücksgrenzen das

städtebauliche Konzept gefährden könnten.
DarUberhinaus ist das ~~ß der Nutzung für die jeweili­
ge bauliche Einheit deutlicher ablesbar.
Die in der Frühzeit der S~~ierung durchgefÜhrte Neube­

bauung (Ärztehaus) bildet im Zusammenhang mit der be­
stehenden Restbebauung ein gegensätzliches städtebau­
liches Erscheinungsbild. Aus diesem Grunde ist die ge­
stalterische Zusammenbind~ng eine städtebauliche Not­

wendigkeit.
Da es für diese Aufgabe mehrere Lösungsansätze gibt,
wurde eine Festlegungsart gewählt, die eine Flexibilität

in Hinblick auf Programm, Gestaltung und mögliche Bau-'

abschnitte beinhaltet.

3.2 überschreitung des zulässigen Maßes der Nutzung
Der historische Baubestand weist Bebauungsdichten auf,
die z.T. weit über dem zulässi~en Maß der Nutzung nach
BNVO liegen. Aus diesen Gründe~ findet § 17 (10)BNVO

Anwendung:
Eine Beibehaltung der iTherschreitung des zulässigen
Maßes der Nutzung ist notwendig, um die st~dtebaulich

prägnante, historisch gewachsene Blockrandbebauung zu

erhalten und in gestörten Bereichen zu ergänzen.
Gleichzeitig soll jedoch eine Entkernung des Blockin­

nenbereiches vorgenommen werden, um hier einerseits
die Lichtraumprofile für die Wohnbereiche in den Ober­

geschossen zu verbessern und andererseits eine erdge­
6chossige Bebauung die notwendigen Flächen für Geschäf-
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te t Dienstleistung und Parken zu schaffen. Die zu ge­
staltenden und zu bepflanzenden Flächen stellen einen

nutzbaren Hofbereich im 1. OG für die Wohngeschosse dar.
Die Schaffung von weitem Grünflächen im Innenstadtbe­

reich 1st aus städtebaulichen und ökonomischen Gründen
nicht im wünschenswerten Umfang realisierbar.

Stattdessen hat die Stadt Wiesloch im Randbereich der

Altstadt parkähnliche Grünanlagen geschaffen: Neuge­

staltung Leimbach, Schillerpark, Neugestaltung und Ver­

kehrsberuhigung Adenauerplatz, Rathausgarten.

Die g~plante und teilweise durchgeführte Verkehrsbe­
J7Uhigung wird darüberhinaus weitere Freiflächen ermiig­

lichen, die teilweise begrünt bzw. mit Säumen bepflanzt

werden können.
Ansonsten ist das im Rahmenplan angestrebte und teil­

weise realisierte Fußwegenetz geeignet, die vorhandenen
Grünanlagen wie Stadtwald, Gerbersruh li.a. kurzläufig
anzubinden.

3.3 Art der Nutzungen
Begründung zu 1.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen

Aufgrund seiner Lage im Stadtzentrum, das vorwiegend dem

Wohnen in den Obergeschossen und der Geschäftsnutzung im
Erdgeschoß vorbe~alten ist, sind Tankstellen und Vergnü­
gungsstätten nicht zugelassen, da sie eine unzumutbare
Belastung an Emmissionen (Lärm, Geruch und Verunreini­
gung) mit sich bringen. DarüberhinaUS stehen die Aus­
wirkungen dieser Nutzungen dem Ziel entgegen, den Innen­

stadtbereich verkehrIich zu beruhigen.

3.4 Entkernung und erdgeschossige Bebauunr,
In den zu entkernenden Bereichen dürfen an bestehenden

Gebäuden keine baugenehmigungspflichtigen und genehmi­
gungsfreien Änderungen sowie Vmnutzun~er. durchgeführt

werden, da die Erhaltung und Neustrukturierung der Be­

bauung nur zu erreichen ist. wenn die im Plan festge­
legten Entkernungsmaßnahroen durchgeführt werden.

Die erst danach mögliche erdgeschossige Oberbauung ist
so durchzuführen, daß der Nachbar parzellenscharf a~­

schließe:"] kann und glcichzei tir: ein einh,d tl iches j';r­

scheinunr,sbild r;ewährleistet ist.
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3. 5 ~ACHRICHTJ,ICH llBERNOMMLo:Nj,; FESTSP;TZUNGEN

Nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen werden:

o Das vorläufige Verzeichnis der Kul turdenk­

mäler in Wiesloch (Denkmalachutzgeeetz für
Baden-WUrttemberg vom 25. 5. 1971),

o Örtliche Bauvorschrift (Altstadtsatzung),
Bauordnungsrechtliche Vorschriften der Stadt
Wiesloch zum Schutz der Eigenart des Orts- und
Straßenbildes und zur DurchfUhrung bestimmter

baugestalterischer Absichten genehmigt am
31, 3. 1980,

•

•
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4. KOSTI1:N$CIIÄTZlING BLOCK 1

Dieser Block wird teilweise mit Mitteln des StBauFG

finanziert, z.B. die' unrentier11chen Kosten wie

Grunderwerb, Abrißkosten. Uwsetzungs-, Umzugs-, und
Entschädigungskosten etc •• sowie durch Moderniaie­
rungsmittel. die in ihrer endgUltigen Höhe noch
nicht festliegen.

Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da

der Block yon 3 Straßen mit Versorgungsleitungen um­
eeben ist,

Die noch nicht erschlossenen Grundstücke entlang des
Schloßwee€S müssen ~ber die angrenzenden Grundstücke

erschlossen werden. Die daraus entstehenden Kosten
gehen zu Lasten der Grundstückseigentümer.

"

",
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6.0 INHALTE urs BEBAUUNGSPLANES "ALTSTADT"

ZIELE DER SANIERUNG

6.1 Verb••••~unq der Wohnverhtil1n1808

Pr9kl,~el

Oie Grund.tOcke in den ver,chi.denen Beublöcken sind
zu dicht überbaul, dia Wohnunqen 81nd dlher ~ei.t

8chlecht b••onnt und b.llch~.t.

Grund.tOck.fot. und GröO. aind oft ungUnatig ge~

.chnilten, analog dazu yarläuft die Anordnung der Ce·
blude bz•• der Cabiod.t.l1e. In Ihnen gibt 89 nur .e·
nig .bg.lenIo•••ne WohneInheiten.
01. SenitUr.u••tatlung let z•• r z. Tell erneuert,
aber dann ~.l.t.n. ohne BerUcksichtigung einer epti.

tetan Erneuerung (Stuf.n16aunq).
Da. Qualitltanlv••u der verFUgb.ren Mietwohnungen

blieb luf ein•• Stand atehan, der heut. haupLsäch­
lich von unteren [inko~'enaachich~en notqedrungen ge·
fregt let •.
M.So.b"ot
tin. totketnuo; il Inn.nbereieh der Wo~nblöcke wird
.in. b••••~ ee.onnung und B.lichtung nach eich zie­
hen. Die neugeecheffen.n rreirlu•• sind eIe Wohn-rrei­
b.r,iche zu gelt.lt.n. Oe d.a in groGen reilen zu er­
h.ltende St.dtbild Jedoch nur eine eingeschränkte Su~

etenzentk.rnunV er1.vbt, ,ge,en Teile der benötigten
Grün- und rrelflichen IM Rende der Altetadt in rorm
VOn öffentlichen GrOnenlegen eu.gewl••en und r.eli­
eiert .erden.
Di. Hau.arneuerungen in ror. von Hoderni.ierung. Re­
novi,rung, U.-, Aue-, Anbau und Neubau sollen ein
breitge.treute. Angebot ver,chied,n großer und ver­
achieden ge.rteter Wohnungen bieten. Die.e. dem heu­
tigen eed.r' engepeOten Wohneinheiten eollen nach Vor­
.tellung d•• Ge.etzgebera zu.inde.t die nächsten '0
Jahre ohne grGB.re Inyeetitionen Uberdauern können •
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Die Ourch_atzung des Wohnbealendes mit ernp.uerlen
Wohnungen 8011 eine beseer. Sozialmischunq in der
Altstadt n8ch sieh ziehen 80,le eine beseere Funk·

tionlMiachung bei gleichzeitiger Steigerung der
Wuhneinheilen.

~2 Sozls1et Pllnungs- und R.811sierunq8sbleuf

Probi•• ,
Die Erneuerung der ••nierungabedUrfllgen n~u8ubatanz

~.t in r1nanzie1ler Hinsieht von den meisten Eigentü­
Mern nicht tragbar.
Eine Umsiedlung in andere Cebiete der St.dt sird nur
von einem geringen 'eil der B••ohner gewünecht, in
der Hauptsaehe von Mietern.

HsOn,hm,nl
0•• Sl8auFG .r~6g1icht ~lt der Moderniaierunqaf6rderung
.in. fingDz!.ll. Erleichterung Innerh.1b der Ubjekt•• ­
nierung. Eine kon••quent betri.bene Sturenre.lieierun~,

die euf el~er GeleMtpl.nung eufblut, u~ 80 n8ch Mög­
liehkeit folgerehler zu verMeiden, erleichtert die
rlnanzbel•• tunq der [igentU~er und er~öglicht da. eo­
zi.le. stur,neeI.e Mitgehen der Hieten.
[ln evtl. nötiger Zwiechen- oder [ndu~zu9 wird durch
das StBBUfG Mitfinanziert.
AbrlDkoeten und Haueeubetanzverluate werden eben'.ll.
gefördert.
Ale neue Taulch-Wohnatandart. aind [in- und Hehrf._
Mil1enhiuaer 81e EigentUM, Heua- oder Stockwerke.i­
gentuM und Mietwohnung inner~.lb der Altstadt vorge­
.ehen und in der Planung.
Auch während dar Zeit der Realisierung w.rden die be­
gleitenden MaOnehmen der "Sozialen Plenung" von der
Stadt weitergeFührt.
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6 .) Verqröüerunq und Verbeslerunq der Geschärte.

kap8z1lät unler beaonderer Berücl<aiclot illUnl1

dee aperiodischen Bederfs

Probleml

Die wenigsten GeschäftegrundelUcke heben einen qUn­

stigen und genügend graUen Zuschnitt, der eine opti­

male frweit8runq Zullllaen wUrde •

HaUn'hmen I

Eine Erweiterung dir G••chäflskeplzität iet in einig80

81öckln nur durch [nlkernungsM80neh.,n iM Jnnenbefeich
dir Blöcke zu erreichen, UM danleh hier eine neue

erdgeecho9s1ge Oberbeuung zu .rmöglichen"
01888 Gelchäftanutzung in einer Ebene mit Andienung­
llqer-Ver.rbeitung-Verkauf stellt eine uptimale lö­

sung dar. Hierbei lat gerede eine indivudueile und

rle~ibll Re_Iie1erung möglich, da je nlch Bederf en

Nutzfläche die erdgeacho8eige Neubebeuung slufenweiee
durchgefUhrt werden kenn.
Große Geechärtebereiche könne" "von hinten" IIntledJent
.erden. Ara pri~Ure hintere Andienung.elraDen gelten
Heeeelg8eae. aadgeee8. Pfarrg8.8e und HerktetreOe.

6.4 Verbe~8erung der Verkehreeituetion, Verk~hr.­

'ordnung und BerUhigung im Kernbereich der Alt­

etadt.

ProbleIII:

Die bestehenden G•••en und Straßen eind infolge ihrer
(ngpia.el ihrer oft fehlenden Anbindung unlereinander,
aoaie ihrer Abhlngigkeit von Durchgenqe-, liel- und

Quellverkehr der Aufgebe el. Kernerechließunqe8treßen
nicht mehr geaechsen.
Der private Stellplatznach•• ie 80.ie der öffentliche
und ruhende Verkehr sind ungelest.
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HeOn'hmen:

AllrlltihJiche Veränderung In zwei R@,81blerurllHl9tufen

(e. Verkehrebroechüre).

Grundidee let 88, fUr die Altetldl eine Verkehrsbe­

ruhigung zu Bchefren, um 80 mit die Realisierung en­
derer SenierungszleJe zu erm~qlichen.

Dies kann nur durch Auf teilung der werechiedenen Ver­

kehr.erlen g88cheh8n. wobei nur für den Anteil der
rür die Altstadt wichtige Verkehr88rten ßine Berücka

eichllgunq in der Planung erfolgen 8011.
letztendlich heißt de., daa ein Großteil der auf die

heut1gen Anforderungen nicht ebge8tiMmten CaBeen und
Straßen vornehmlich dem rußgänger zuzuordnen lind.

Selbstverständlich wird bei einer lolchen lösung der
notwendige (r.chließungs-, Andienunge- und Anlieger~

verkehr fUr den Altstsdtbereich in enge~e88ener Weiee
berücksichtigt. oss luDert eich speziell in der AnordM

nung der Standorte rUr dsn ruhenden Verkehr

i
.., Erhe1tung. Schutz und Pflege der historiechen

·Struktur in der Addition der GebäUde, der

Streßen und P15t.zfolgen.

•

Problem I

Erneuerunge~.ßneh~en bringen oft durch stetiqe Verln­

derungen von (inzeldetail. eine all~.hllche Zerstö-.
rung des Stadtbildee fldt ,ich, Z.ll.l Lsdenelnbeuten,
rene lerve rqr60erungen. Pr ur i Ibeeei t igungen. neue
Sockel eb;:.

"aOnehmen:
Das neue Denkmalschutzgesetz, in Anwendung durch den

Denkmalpfleger, das Landratsamt-Denkmalschutzbehörde

und die Stadtverwaltung, ermöglicht die Durchführung

des Sanierungszieles.

Eine bessere Wirksamkeit i~ einzelnen 1st Jedoch nur
Ober eine intenaive Information und Rerstung Uber da.
"H6glicha" ••0.le durch aine per~8nente aaupflega zu

erreiChen.
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Zu Punkt 6.,.
Die aehriftlichen P•• t •• tzuncen und die O•• taltung_.

yor.chr~ft.D 8011e. dabei behilflich ••in.

Dia yorläufige Li.t. d.. D.~.l.chutz.. l.t dabei

.it.1.Bub.zieben.

In Manchen Fällen .U•••• Geblud. TorUbercehend yoll_

.tlndig ceräu.t werden, u. eine Erneuerung kon••quent

durchfUhren BU können •

IM alle•••inen let Jedoch aue eo.i.len und finanziel­

len GrUnden eine abechnittsvei•• Ra.lieierung anzu_

.treben •



.

- 10 -

6.6 KOSTlNSCHÄIZUNG

Uie Kosten für den ersten förmlIchen Uereich sind

exe~plBriBch und delailliert in einer Finsnzvorechau

im Rsh~en der Förderung necn SlßeuFG ßufqesleilt.

Oieser Bereich,der die unrentierlichen KOBten und einsn

Teil der Moderniaierungemsßnshmen,nicht aber der Um­

beumaßnahmen umfeßt, läßt eich ala Heklarsstz auf die

struktural 1 gleichqestallelen Nachbsrbereiche über­

tragen.

Die in der Finsnzvor8chsu nicht enthsltsnsn Nsubsu~

keuler. beschränken sIch auf einige eeniqe Neubeube­

reiche.

WeItere BuumuUnahmen sind nur sls Mischung yon Moder­

n181erung, Umbau, Inatandsetzung und Erweiterung zu

eehen, deren Koetenschätzung vom jetzigen Standpunkt

BUB äuOerst schwierig erscheint, ds der einzelne

Grundetücksbssitzer in der Regel die ihm gebotene An­

beumöglich~eit nicht nutzen .ird •
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6.7 PlANVEIlWIRl(ltCBUNG UND ~lJlGllIUlfAHlllN

Auewirkunqen des Planes

Oe de~ Plan in Beine~ notwendigen Kom~Iiziertheit für

den laien nur schwer lesbar ist, iat eine ständige Er­

lijute~unq dureh Behörden und Planer erwünschene.ert.

In einzelnen notwendigen rä11en .ird eine llchrif'tl1­

che Stellungnah~e erforderlich sein. Dies bezieht

eich heuptsächlich ouf Bouvor8nfragen und U8ugeeuche.

Als 'eiteres Hilf8mittel zur 6earbaitunq bz•• zur Be­

urteilung von Beuvorheben dient die Gestsltunqssatzung

nsch L60 ~ 111 (Bauordnungerechtliche Vorschriften).

rolgen rür die Grundeigentümer und die Gemeindenl

u~ eino Bodenordnung zumindest in einigen Teilberei­

chen durchführen zu können, so.ie die för die Heali­

sierung dee künftigen StadtgefUgeB not.endi~en [r­
echl.iellungsrnaßnahfllen, r rei f 1iic heo besehe f f uno und

:' Grund9tücksvargröllerungen iet Grundstückserwerll von

Seiten der Gemeinde notwendig.

Olesee 1st durch eIn epezielle9 Vorkau fa recht q991-. .
chert und .ird geit Jahren von der Gemeinde nach einem

Stufenplan raallsiert.

Weeentlich rür die künftige Altetadtaonierunq ist die

Schsffung von größeren Freiflächen innerhalb der heute

zu 8tark verdichteten, Bebauung. Oi"a wird Buf der

81nen Seite durch öffentliche rrai~ und Verkehraflächen

erreicht und auf der anderen Seite durch Entkernunqs~

meßnehmen auf den priveten Grundatüt::ken, die im l.förm­

11chen Bereich z.Teil durch StBauFG mitfinanzierl .er­

den können.
Diese Enlkernunqemeßnahmen 90Ilten nach Möglichkeit

block.eiee durchgeführt .erden, ds de8 in Bezug suf

"Qegenseitige Beliistigung" und "Abrillkosten" günstiger

ist.
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